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Stadt Herzogenrath
Der Bürgermeister

Vorlage

Erstellt durch:
Verwaltungsleitung

Drucksachen-Nr:

Status:

V/2016/309-E01

öffentlich

Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath 
(SEH GmbH & Co. KG) sowie der Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft 
mbH Herzogenrath
Beratungsfolge: TOP:__

Einst. Ja Nein Enth.
Datum Gremium

22.11.2016 Haupt- und Finanzausschuss
13.12.2016 Rat der Stadt Herzogenrath

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Herzogenrath, wie folgt 
zu entscheiden: 

I. Beschlüsse zur Gründung der Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH 
Herzogenrath

1. Die Stadt Herzogenrath gründet auf der Grundlage des beigefügten Gesell-
schaftsvertrages (Anlage 1) eine Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH 
Herzogenrath, deren einziger Geschäftsanteil von der Stadt Herzogenrath gehal-
ten wird. 

2. Er beschließt, folgende Vertreter / Stellvertreter der Fraktionen in die Gesellschaf-
terversammlung ohne Stimmrecht zu entsenden:

Fraktion Vertreter Stellvertreter
SPD ………………. …………….
CDU ………………. ………….....
Grüne ………………. …………….
FDP ………………. …………….
Linke ………………. …………….
Piraten ………………. …………….

3. Die Verwaltung wird beauftragt, im Entwurf des Finanzplanes 2017 die notwendi-
gen Mittel in Höhe von 25.000 € zur Leistung des Stammkapitals einzuplanen und 
als Voraussetzung für die Gründung einzulegen. 
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4. Der Rat der Stadt Herzogenrath bestellt Herrn Ersten Beigeordneten Hubert Phil-
ippengracht zum Geschäftsführer. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Gründung der Ge-
sellschaft durchzuführen. Soweit sich im weiteren Gründungsprozess die Notwen-
digkeit der Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrages ergeben, wird 
sie ermächtigt, diese zu berücksichtigen, soweit es sich nicht um wesentliche Än-
derungen handelt.

II. Beschlüsse zur Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 
Herzogenrath

1. Die Stadt Herzogenrath gründet auf der Grundlage des beigefügten Gesell-
schaftsvertrages (Anlage 2) die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 
Herzogenrath (SEH GmbH & Co. KG), deren persönlich haftende Gesellschafterin 
die Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath und deren 
Kommanditistin die Stadt Herzogenrath ist. 

2. Die Stadt Herzogenrath entsendet die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschus-
ses in die Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & 
Co. KG Herzogenrath sowie als deren Stellvertreter in der Gesellschafterver-
sammlung deren Stellvertreter im Haupt- und Finanzausschuss. Bei einer Ände-
rung der Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses stimmt der Stadtrat be-
reits jetzt einer Änderung der Besetzung der Gesellschafterversammlung zu. 

3. Der Rat der Stadt Herzogenrath bestellt Herrn Ersten Beigeordneten Hubert Phil-
ippengracht zum Geschäftsführer.

4. Der Stadtrat stimmt der Gewährung einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe 
von 3 Mio. € an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbh & Co. KG Herzogenrath 
(SEH GmbH & Co. KG) zu (Anlage 3).

5. Die Verwaltung wird beauftragt, im Entwurf des Finanzplanes 2017 die notwendi-
gen Mittel in Höhe von 25.000 € zur Leistung des Stammkapitals einzuplanen und 
als Voraussetzung für die Gründung einzulegen. 

6. Die Verwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Gründung der Ge-
sellschaft durchzuführen. Soweit sich im weiteren Gründungsprozess die Notwen-
digkeit der Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrages ergeben, wird 
sie ermächtigt, diese zu berücksichtigen, soweit es sich nicht um wesentliche Än-
derungen handelt.
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Beschlussvorschlag für den Stadtrat:

Der Stadtrat trifft folgende Entscheidungen:

I. Beschlüsse zur Gründung der Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH 
Herzogenrath

1. Die Stadt Herzogenrath gründet auf der Grundlage des beigefügten Gesell-
schaftsvertrages (Anlage 1) eine Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH 
Herzogenrath, deren einziger Geschäftsanteil von der Stadt Herzogenrath gehal-
ten wird. 

2. Er beschließt, folgende Vertreter / Stellvertreter der Fraktionen in die Gesellschaf-
terversammlung ohne Stimmrecht zu entsenden:

Fraktion Vertreter Stellvertreter
SPD ………………. …………….
CDU ………………. ………….....
Grüne ………………. …………….
FDP ………………. …………….
Linke ………………. …………….
Piraten ………………. …………….

3. Die Verwaltung wird beauftragt, im Entwurf des Finanzplanes 2017 die notwendi-
gen Mittel in Höhe von 25.000 € zur Leistung des Stammkapitals einzuplanen und 
als Voraussetzung für die Gründung einzulegen. 

4. Der Rat der Stadt Herzogenrath bestellt Herrn Ersten Beigeordneten Hubert Phil-
ippengracht zum Geschäftsführer. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Gründung der Ge-
sellschaft durchzuführen. Soweit sich im weiteren Gründungsprozess die Notwen-
digkeit der Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrages ergeben, wird 
sie ermächtigt, diese zu berücksichtigen, soweit es sich nicht um wesentliche Än-
derungen handelt.

II. Beschlüsse zur Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 
Herzogenrath

1. Die Stadt Herzogenrath gründet auf der Grundlage des beigefügten Gesell-
schaftsvertrages (Anlage 2) die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 
Herzogenrath (SEH GmbH & Co. KG), deren persönlich haftende Gesellschafterin 
die Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath und deren 
Kommanditistin die Stadt Herzogenrath ist. 

2. Die Stadt Herzogenrath entsendet die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschus-
ses in die Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & 
Co. KG Herzogenrath sowie als deren Stellvertreter in der Gesellschafterver-
sammlung deren Stellvertreter im Haupt- und Finanzausschuss. Bei einer Ände-
rung der Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses stimmt der Stadtrat be-
reits jetzt einer Änderung der Besetzung der Gesellschafterversammlung zu. 



Vorlage V/2016/309-E01 der Stadt Herzogenrath                                                            Seite: 4/5

3. Der Rat der Stadt Herzogenrath bestellt Herrn Ersten Beigeordneten Hubert Phil-
ippengracht zum Geschäftsführer.

4. Der Stadtrat stimmt der Gewährung einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe 
von 3 Mio. € an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbh & Co. KG Herzogenrath 
(SEH GmbH & Co. KG) zu (siehe Anlage 3).

5. Die Verwaltung wird beauftragt, im Entwurf des Finanzplanes 2017 die notwendi-
gen Mittel in Höhe von 25.000 € zur Leistung des Stammkapitals einzuplanen und 
als Voraussetzung für die Gründung einzulegen. 

6. Die Verwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Gründung der Ge-
sellschaft durchzuführen. Soweit sich im weiteren Gründungsprozess die Notwen-
digkeit der Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrages ergeben, wird 
sie ermächtigt, diese zu berücksichtigen, soweit es sich nicht um wesentliche Än-
derungen handelt.

Sachverhalt:

Aufgrund der Beratungen im Wirtschaftsausschuss und den Hinweisen der Kommunalauf-
sicht hat die Verwaltung die Gesellschaftsverträge nochmals inhaltlich und redaktionell ange-
passt. Diese sind in der Anlagen 1 und 2 beigefügt. Auf folgendes wird besonders hingewie-
sen:

Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft Herzogenrath mbH:

1. Entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht soll die Vertretung in der Gesell-
schafterversammlung durch den Bürgermeister erfolgen. Die Fraktionen sollen durch je 
ein nicht stimmberechtigtes Mitglied vertreten werden. Diese nicht stimmberechtigten 
Vertreter der Fraktionen sollen aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der 
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath (d.h. aus den Mitgliedern 
des Haupt- und Finanzausschusses) bestimmt werden.

Die Fraktionen werden gebeten, entsprechende Mitglieder und Stellvertreter ggfs. zur 
Ratssitzung am 13.12.2016 zu benennen.  

2. Die §§ 9 bis 11 wurden redaktionell angepasst und gestrafft.

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath

1. In § 2 Ziffer 2 Buchst. a) wurde entsprechend der Aufforderung der Kommunalaufsicht 
die Vermietung und Verpachtung insoweit ergänzt, als das diese fortgeführt werden kön-
nen. In Buchstabe b) wurde zur Klarstellung ergänzt, dass ebenfalls der Betrieb des Im-
mobilienbestandes der Stadt Herzogenrath zum Gesellschaftszweck zählt. Dies beinhal-
tet eine (Rück)Vermietung an die Stadt Herzogenrath.

2. In § 8 wurde die Vertretung durch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses kla-
rer definiert. In § 8 Ziffer 5 wurde aufgenommen, dass eine Gesellschafterversammlung 
einzuberufen ist, wenn mindestens 5 Mitglieder es verlangen.
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3. Es wurde ein neuer § 10 – Wirtschaftsplan eingefügt (entsprechend den Regelungen in 
der Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft). In § 13 wurde das Prüfrecht der Örtlichen 
Rechnungsprüfung ergänzt. 

4. Darüber hinaus wurden redaktionelle Änderungen berücksichtigt.

Entsprechend der Empfehlung des Notars wurde der Beschlussvorschlag insoweit ergänzt, 
dass vorgesehen ist, zunächst Herrn Ersten Beigeordneten Philippengracht zum Geschäfts-
führer der beiden Gesellschaften zu bestellen, damit dies in den Einrichtungsurkunden ver-
merkt werden kann. Darüber hinaus wird die Verwaltung ermächtigt, unwesentliche Änderun-
gen, die sich ggfs. im weiteren Abstimmungsverfahren mit der Kommunalaufsicht noch erge-
ben, zu berücksichtigen.

Rechtliche Grundlagen:

Siehe V 2016/309

Anlage/n:

Anlage 1 – Gesellschaftsvertrag Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH
Anlage 2 – Gesellschaftsvertrag Stadtentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH & 
Co. KG
Anlage 3 - Bürgschaftsurkunde
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Anlage 1 

 

Gesellschaftsvertrag 

der 

Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath 

 

§ 1 

Firma, Sitz 

1. Die Firma der Gesellschaft lautet: 

Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath 

2. Der Sitz der Gesellschaft ist Herzogenrath. 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung einer Beteiligung sowie die 

Übernahme der persönlichen Haftung (Komplementärfunktion) und die Geschäftsführung an der 

bzw. für die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath, die die Förderung städ-

tebaulicher, wirtschaftlicher, kultureller, schulischer, sportlicher, sozialer und technischer Infra-

struktur im Gebiet der Stadt Herzogenrath zum Gegenstand hat.  

 

2. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck 

unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie ist berechtigt, sich an anderen Unter-

nehmen zu beteiligen, die den gleichen oder einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen. 

Bei der Aufgabenerfüllung hat die Gesellschaft zu berücksichtigten, dass sie nicht in die Kompe-

tenzen des Rates und der Ausschüsse der Stadt Herzogenrath eingreifen darf. 

3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 Gemeindeordnung 

NRW (GO NRW) zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche 

Zweck im Sinne des § 107 GO NRW nachhaltig erfüllt wird. 

§ 3 

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

1.  Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.  

 

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet mit Ablauf des Jahres, in 

welchem die Gesellschaft entstanden ist. 
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§ 4 

Stammkapital, Stammeinlagen 

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 

€ 25.000,- 

In Worten: Euro fünfundzwanzigtausend. 

2. Von diesem Stammkapital übernimmt die Stadt Herzogenrath als Alleingesellschafterin 25.000 

Geschäftsanteile im Nominalbetrag von je 1,- Euro. Das Stammkapital ist sofort in voller Höhe in 

Geld zu erbringen. 

§ 5 

Organe der Gesellschaft 

Die Organe der Gesellschaft sind: 

- die Gesellschafterversammlung, 

- die Geschäftsführer. 

§ 6 

Gesellschafterversammlung 

1. Die Beschlüsse der Gesellschaft werden in Versammlungen gefasst. Außerhalb von Versammlun-

gen können sie in dringlichen Fällen, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vor-

schreibt, durch schriftliche, fernschriftliche oder telegrafische Abstimmung gefasst werden. 

 

2. Die Stadt Herzogenrath entsendet in die Gesellschafterversammlung den Bürgermeister. Er 

wird durch den Technischen Beigeordneten vertreten. 

 

3. Die Fraktionen im Rat der Stadt Herzogenrath sind berechtigt, je ein Mitglied ohne Stimmrecht 

in die Gesellschafterversammlung zu entsenden. Die Mitglieder werden vom Rat der Stadt be-

nannt; die benannten Mitglieder ohne Stimmrecht müssen gleichzeitig Mitglieder der Gesell-

schafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath sein. Die 

nicht stimmberechtigten Mitglieder in der Gesellschafterversammlung haben Stellvertreter, die 

von der Stadt Herzogenrath entsendet werden. Die Vertretungsbefugnis für die jeweilige Sit-

zung ist durch schriftliche Vollmacht des Vertretenen nachzuweisen. 

Die vom Rat bestellten Vertreter haben ihr Amt auf Beschluss des Rates jederzeit niederzulegen.  

Das von der Stadt Herzogenrath entsandte Mitglied übernimmt den Sitz und die Stimme des Ge-

sellschafters. Es hat die Interessen der Gemeinde zu verfolgen und ist an die Beschlüsse des Ra-

tes und seiner Ausschüsse gebunden. Das Stimmrecht eines jeden Gesellschafters kann nur ein-

heitlich ausgeübt werden. 
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4. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Bürgermeister. 

 

5. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung einberufen. Die Ladung erfolgt 

unter Mitteilung des Tagungsortes, der Tagungszeit und der Tagesordnung schriftlich an alle von 

der Stadt Herzogenrath entsandten Mitglieder mit einer Frist von 7 Kalendertagen, wobei der 

Tag der Ladung und der Tag der Sitzung nicht mitzählen. In Einzelfällen ist eine mündliche, tele-

fonische, telegraphische oder elektronische Einladung zulässig. 

 

6. Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort statt, 

dem alle von der Stadt Herzogenrath entsandten Mitglieder zustimmen. 

 

7. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche von der Stadt Herzogenrath 

entsandten Mitglieder zur Sitzung ordnungsgemäß geladen und anwesend sind und ebenfalls 

mindestens 50 % der nicht stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.  

 

8. Über jede Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Geschäftsführer 

und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Jedes von der Stadt Herzogenrath entsandte Mit-

glied erhält umgehend eine Durchschrift des Protokolls. Einwendungen gegen die Richtigkeit des 

Protokolls müssen spätestens 1 Monat nach Empfang des Protokolls bei der Gesellschaft geltend 

gemacht werden. Über die Einwendungen entscheidet die nächste Gesellschafterversammlung 

mit einfacher Mehrheit. 

§ 7 

Gesellschafterbeschlüsse 

1. Die Gesellschafterversammlung beschließt über: 

 

a. die Änderung des Gesellschaftsvertrages 

 

b. die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung 

 

c. die Auflösung der Gesellschaft 

 

d. die Festsetzung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge 

 

e. die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers bzw. einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prü-

fung des Jahresabschlusses 

 

f. die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Verwendung des Jahresergebnisses 

 

g. den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 

Abs. 1 des Aktiengesetzes 

 

h. den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen 
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i. den Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung 

 

j. die Erteilung von Prokura 

 

k. die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen den Geschäftsführer sowie die Entschei-

dung über die Vertretung in entsprechenden Prozessen 

 

l. die Einstellung von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern ab einer bestimmten Gehaltsstufe, die in 

der Geschäftsordnung für den Geschäftsführer festzulegen ist 

 

m. die Vergabe von nicht im Wirtschaftsplan vorgesehenen Leistungen und Lieferungen, soweit 

die Auftragssumme im Einzelfall die in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung ge-

nannte Wertgrenze überschreitet 

 

n. die Hingabe von Darlehen und Aufnahme von Darlehen, soweit die in der Geschäftsordnung 

für die Geschäftsführung genannte Wertgrenze überschritten wird 

 

o. der Vergleich, die Stundung und der Erlass von Forderungen, soweit die in der Geschäftsord-

nung genannte Wertgrenze überschritten wird 

 

p. den Abschluss von Miet-, Pacht- und Leasingverträgen sofern der jährliche Zins sowie die 

Vertragsdauer die in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festzulegenden Werte 

übersteigen 

 

q. den Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten, soweit die in der Geschäftsordnung genannte Wertegrenze überschritten wird 

 

r. die Entlastung der Geschäftsführung 

 

s. den Erlass eines Stellenplanes 

 

t. alle weiteren Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung. 

 

2. Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 

soweit gesetzlich oder in diesem Gesellschaftsvertrag keine andere Mehrheit vorgeschrieben ist.  

§ 8 

Geschäftsführer 

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die durch die Gesellschafterversamm-

lung bestellt und abberufen werden. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesell-

schaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Ge-

schäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertre-

ten. 
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2. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung können die Geschäftsführung und Vertretung 

abweichend geregelt werden, insbesondere die Geschäftsführer Einzelvertretungsbefugnis erhal-

ten und soweit von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden, als sie die Befugnis er-

halten, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzu-

schließen. 

 

3. Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Ihre Geschäfts-

führungsbefugnis erstreckt sich auf die Vornahme aller Handlungen und Maßnahmen, die der 

gewöhnliche Betrieb des Unternehmens der Gesellschaft mit sich bringt. Zu weitergehenden 

Maßnahmen, auch soweit sie nicht in § 7 genannt sind, muss die Geschäftsführung die vorherige 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung einholen. 

 

4. Gegenüber dem/den Geschäftsführer(n) vertritt der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung 

die Gesellschaft. 

§ 9 

Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

1. Die Geschäftsführung hat so rechtzeitig vor Beginn des Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan, 

bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Investitions- sowie dem Stellenplan, aufzustellen, dass die 

Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres ihre Zustimmung erteilen kann. Der 

zeitliche Rahmen orientiert sich an der Haushaltsplanaufstellung der Stadt Herzogenrath. 

 

2. Daneben ist von der Geschäftsführung eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen und ggf. jähr-

lich fortzuschreiben. Diese Vorausschau ist der Gesellschafterversammlung zur Kenntnis zu ge-

ben. 

 

3. Des Weiteren sind der Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung spätestens drei Wo-

chen vor Beschlussfassung der Verwaltung der Stadt Herzogenrath vorzulegen. 

§ 10 

Jahresabschluss, Lagebericht 

1. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft sind in entsprechender Anwendung der 

Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften inner-

halb von 3 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen. 

 

2. Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften. 

Darüber hinaus gelten die Bekanntmachungs- und Auslegungsvorschriften des § 108 Abs. 3 Ziffer 

1c GO NRW. 

 

3. In dem Lagebericht oder im Zusammenhang damit muss zur Einhaltung der öffentlichen Zweck-

setzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen werden. 
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§ 11 

Prüfung 

1. Jahresabschluss und Lagebericht sind in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten 

Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften oder in entsprechender An-

wendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu prüfen. Bei der Erstellung des Prü-

fungsberichtes sind die nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz NRW vorgesehenen Prüfungsfest-

stellungen zu treffen. Über die Prüfung ist schriftlich zu berichten. Anderes gilt, wenn die Auf-

sichtsbehörde gemäß § 108 Abs. 1 S 2 GO NRW Ausnahmen zulässt. 

 

2. Die Verwaltung der Stadt Herzogenrath hat das Recht, einen Vertreter zu benennen, der an der 

Schlussbesprechung des Jahresabschlusses teilnimmt. 

 

3. Der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath stehen die Befugnisse 

und Rechte gemäß §§ 53, 54 und 44 Haushaltsgrundsätzegesetz sowie gemäß §§ 103, 112 GO 

NRW zu. Zum Zwecke der Wahrnehmung dieser Befugnisse und Rechte hat die Beratung und Ört-

liche Rechnungsprüfung ein unmittelbares Unterrichtungsrecht, ein Betretungsrecht der Ge-

schäfts- und Betriebsräume der Gesellschaft sowie das Recht auf Einsichtnahme in die Bücher 

und sonstige Unterlagen der Gesellschaft. Insbesondere ist den Gesellschaftern Auskunft bzw. 

Einsicht zu gewähren, soweit dies für die Aufstellung eines Gesamtabschlusses erforderlich ist. 

§ 12 

Gleichstellung von Mann und Frau 

Die Gesellschafter vereinbaren gemäß § 2 Abs. 3 S. 2 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG 

NRW) in der zum Zeitpunkt der notariellen Beurkundung dieses Gesellschaftsvertrages geltenden 

Fassung, dass für die Personalentwicklung und -förderung der Gesellschaft – soweit einschlägig – die 

Ziele des LGG NW berücksichtigt werden. 

§ 13 

Schlussbestimmung 

1. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftige in ihn aufgenommene Bestimmung 

ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder die Rechtswirksam-

keit oder Durchführbarkeit verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 

des Vertrages nicht berührt werden. Das gleich gilt soweit sich herausstellen sollte, dass der Ver-

trag eine Regelungslücke enthält. 

 

2. Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform, soweit sie nicht eines Gesellschafterbeschlusses oder notarieller Beurkundung be-

dürfen. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform. 

Ort, Datum 

______________________ ___________________________ 

Unterschrift Unterschrift 
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 Anlage 2 

 

Gesellschaftsvertrag 

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath  

(SEH GmbH & Co. KG) 

 

I. Firma, Sitz, Gesellschaftszweck 

§ 1 

Firma, Sitz 

1) Die Gesellschaft führt die Firma: 

 

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath 

 

2) Sitz der Gesellschaft ist Herzogenrath. 

§ 2 

Gesellschaftszweck, Wirtschaftsgrundsätze 

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der städtebaulichen, wirtschaftlichen, kul-
turellen, schulischen, touristischen, sportlichen und sozialen Infrastruktur der Stadt Herzo-
genrath. 
 

2. Die Verwirklichung dieses Gesellschaftszweckes erfolgt insbesondere durch 
 

a) Erwerb, Veräußerung,  Vermarktung und Erschließung von Grundstücken, Gebäuden 
und grundstücksgleichen Rechten sowie die Fortführung von Vermietungen und Ver-
pachtungen 
 

b) Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Infrastrukturprojekten (Hoch- und Tief-
bau- und sonstige Erschließungsmaßnahmen); hierunter fallen auch die Instandhal-
tung, Instandsetzung, Modernisierung und Sanierung des Immobilienbestands der 
Stadt Herzogenrath 

 
c) Entwicklungs-, Steuerungs- und Baumaßnahmen in Bereichen, die städtebauliche Maß-

nahmen erfordern, die durch Grundstückseigentümer und private Investoren nicht adä-
quat umgesetzt werden  
 

d) Standortmarketing für die Stadt Herzogenrath zur Werbung und Förderung der Ansied-
lung von Betrieben einschl. Unterstützung beim Flächenerwerb und der Finanzierung; 
Bestandsentwicklung der ortsansässigen Wirtschaft und Öffentlichkeitsarbeit 
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e) Wirtschaftsförderung durch weiche Standortfaktoren z.B. touristische Maßnahmen, 

Schaffung touristische Infrastruktur 
 
f) Vermarktung von Wohn- und Gewerbeflächen, soweit diese nicht von der Grundstücks-

entwicklungsgesellschaft Herzogenrath oder der Stadt Herzogenrath selbst vermarktet 
werden 

 
g) Übernahme, Betrieb und Verwaltung von Sozial-, Bildungs-, Kultur- und Sporteinrichtun-

gen der Stadt Herzogenrath 

3) Die Gesellschaft ist so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck 

nachhaltig erfüllt wird. Es soll einen Ertrag für die Gesellschafter abwerfen, soweit dadurch 

die Erfüllung des Gesellschaftszwecks nicht beeinträchtigt wird. Sie ist verpflichtet, nach den 

Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 GO NRW zu verfahren.  

 

4) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschafts-

zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie ist berechtigt, sich an anderen 

Unternehmen zu beteiligen.  

 

5) Bei der Aufgabenerfüllung hat die Gesellschaft zu berücksichtigten, dass sie nicht in die Kom-

petenzen des Rates und der Ausschüsse der Stadt Herzogenrath eingreifen darf. 

§ 3 

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

1.  Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.  

 

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet mit Ablauf des Jahres, 

in welchem die Gesellschaft entstanden ist. 

 

 

II. Gesellschafter, Gesellschaftskapital, Gesellschafterkonten 

§ 4 

Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen 

1. Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die Stadtentwicklungsverwal-

tungsgesellschaft mbH Herzogenrath mit Sitz in Herzogenrath. Sie erbringt keine Einlage und 

hat keinen Kapitalanteil.  

 

2. Kommanditistin ist die Stadt Herzogenrath mit einem Kapitalanteil von 25.000 € (in Worten 

fünfundzwanzigtausend). 
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3. Die Kommanditistin hat ihren Kapitalanteil in voller Höhe in bar erbracht. Die Einlage wird auf 

einem festen Kapitalkonto gebucht. Sie kann nur durch Änderung des Gesellschaftsvertrages 

geändert werden. Sie bildet das Festkapital der Gesellschaft im Sinne des Vertrages. Die 

Kommanditistin ist nicht berechtigt, die feste Einlage zu entnehmen. 

 

4. Der Kapitalanteil der Kommanditistin ist als Haftsumme in das Handelsregister einzutragen. 

 

5. Kein Gesellschafter ist über seine Gesellschaftseinlage hinaus zu weiteren Einzahlungen 

(Nachschüssen) verpflichtet. 

 

 

III. Organe, Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung 

§ 5 

Organe der Gesellschaft 

1) Die Organe der Gesellschaft sind: 

 

a) die Geschäftsführung 

 

b) die Gesellschafterversammlung 

§ 6 

Geschäftsführung, Vertretung, Kontrollrechte 

1) Zur Geschäftsführung und Vertretung ist die Komplementärin berechtigt und verpflichtet. Sie 

selbst und ihr/e Geschäftsführer sind für Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft von den Be-

schränkungen des § 181 BGB befreit.  

 

2) Die Komplementärin und die/der Geschäftsführer sind verpflichtet, die Weisungen der Ge-

sellschafterversammlung zu befolgen, insbesondere eine für die/den Geschäftsführer be-

schlossene Geschäftsordnung und/oder einen Geschäftsverteilungsplan zu beachten und die 

als zustimmungspflichtig bezeichneten Geschäfte nur mit Zustimmung vorzunehmen.  

§ 7 

Vergütung der Komplementärin 

Der Komplementärin werden von der Gesellschaft sämtliche Ausgaben und Aufwendungen für die 

Geschäftsführung erstattet, sobald sie entstehen. Daneben erhält sie für ihre persönliche Haftung 

eine garantierte Haftungsvergütung in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals. 
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§ 8 

Gesellschafterversammlung 

1) Die Stadt Herzogenrath entsendet die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses der 

Stadt Herzogenrath in die Gesellschafterversammlung sowie als deren Stellvertreter in der 

Gesellschafterversammlung deren Stellvertreter im Haupt- und Finanzausschuss. Bei einer 

Änderung der Besetzung und der Stellvertretung des Haupt- und Finanzausschusses ändert 

sich die Besetzung der Gesellschafterversammlung ohne gesonderten Beschluss. Die Ver-

tretungsbefugnis für die jeweilige Sitzung ist durch schriftliche Vollmacht des Vertretenen 

nachzuweisen. 

 

Der Bürgermeister ist weiteres Mitglied der Gesellschafterversammlung. Der Technische 

Beigeordnete der Stadt Herzogenrath vertritt den Bürgermeister.  

 

Die von der Stadt Herzogenrath entsandten Mitglieder übernehmen den Sitz und die Stimme 

des kommunalen Gesellschafters. Sie haben die Interessen der Gemeinde zu verfolgen und 

sind an die Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse gebunden. Die vom Rat bestellten 

Vertreter haben ihr Amt auf Beschluss des Rates jederzeit niederzulegen. Das Stimmrecht ei-

nes jeden Gesellschafters kann nur einheitlich ausgeübt werden. 

 

Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Bürgermeister. 

 

2) Die Beschlüsse der Gesellschaft werden in Versammlungen gefasst. Außerhalb von Versamm-

lungen können sie in dringlichen Fällen, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form 

vorschreibt, auch durch schriftliche, fernschriftliche oder telegrafische Abstimmung gefasst 

werden.  

 

3) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung einberufen. Die Ladung er-

folgt unter Mitteilung des Tagungsortes, der Tagungszeit und der Tagesordnung schriftlich an 

alle von der Stadt Herzogenrath entsandten Mitglieder mit einer Frist von 7 Kalendertagen, 

wobei der Tag der Ladung und der Tag der Sitzung nicht mitzählen. In Einzelfällen ist eine an-

dere Form der Einladung zulässig. 

 

4) Eine Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens fünf Mitglieder dies 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. 

 

5) Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort 

statt, dem alle von der Stadt Herzogenrath entsandten Mitglieder zustimmen. 

 

6) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche von der Stadt Herzogen-

rath entsandten Mitglieder zur Sitzung ordnungsgemäß geladen sind und mindestens 11 Mit-

glieder anwesend sind.  
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7) Über jede Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Geschäftsfüh-

rer und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Jedes von der Stadt Herzogenrath entsandte 

Mitglied erhält umgehend eine Durchschrift des Protokolls. Einwendungen gegen die Richtig-

keit des Protokolls müssen spätestens 1 Monat nach Empfang des Protokolls bei der Gesell-

schaft geltend gemacht werden. Über die Einwendungen entscheidet die nächste Gesell-

schafterversammlung mit einfacher Mehrheit. 

§ 9 

Gesellschafterbeschlüsse 

1) Die Gesellschafterversammlung beschließt über: 

a. die Änderung des Gesellschaftsvertrages 

 

b. die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung 

 

c. die Auflösung der Gesellschaft 

 

d. die Festsetzung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge 

 

e. die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers bzw. einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur 

Prüfung des Jahresabschlusses 

 

f. die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Verwendung des Jahresergebnisses 

 

g. den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 

292 Abs. 1 des Aktiengesetzes 

 

h. den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen 

 

i. den Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung 

 

j. die Erteilung von Prokura 

 

k. die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen den Geschäftsführer sowie die Ent-

scheidung über die Vertretung in entsprechenden Prozessen 

 

l. die Einstellung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern ab einer bestimmten Gehaltsstufe, die 

in der Geschäftsordnung für den Geschäftsführer festzulegen ist 

 

m. die Vergabe von nicht im Wirtschaftsplan vorgesehenen Leistungen und Lieferungen, so-

weit die Auftragssumme im Einzelfall die in der Geschäftsordnung für die Geschäftsfüh-

rung genannte Wertgrenze überschreitet 
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n. die Hingabe von Darlehen und Aufnahme von Darlehen soweit die in der Geschäftsord-

nung für die Geschäftsführung genannte Wertgrenze überschritten wird 

 

o. den Vergleich, die Stundung und den Erlass von Forderungen, soweit die in der Ge-

schäftsordnung genannte Wertgrenze überschritten wird 

 

p. den Abschluss von Miet-, Pacht- und Leasingverträgen sofern der jährliche Zins sowie die 

Vertragsdauer die in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festzulegenden 

Werte übersteigen 

 

q. den Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von Grundstücken und grundstücksglei-

chen Rechten, soweit die in der Geschäftsordnung genannte Wertegrenze überschritten 

wird 

 

r. die Entlastung der Geschäftsführung 

 

s. den Erlass eines Stellenplanes 

 

t. alle weiteren Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für die Gesellschaft. 

 

2) Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-

fasst, soweit gesetzlich oder in diesem Gesellschaftsvertrag keine andere Mehrheit vorge-

schrieben ist.  

 

3) Die Gesellschafterversammlung hat die Komplementärin zu unterstützen, zu überwachen 

und zu überprüfen. 

 

Sie darf sich dazu eines sachverständigen Dritten bedienen. Ihr stehen die Rechte aus dem 

§§ 90, 111 und 112 AktG zu. Die Gesellschafterversammlung kann von der Komplementärin 

jederzeit Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen und sich auch selbst 

darüber informieren, sie kann insbesondere die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie 

deren Vermögensgegenstände einsehen und prüfen. Die Mitglieder der Geschäftsführung 

der Komplementärin sind verpflichtet, der Gesellschafterversammlung jede gewünschte Aus-

kunft über alle geschäftlichen Verhältnisse zu erteilen sowie auf Aufforderung zu den Sitzun-

gen der Gesellschafterversammlung zu erscheinen und ihr über alle Sachverhalte, die für die 

Entscheidung der Gesellschafterversammlung von Belang sein können, zu berichten. Der 

Vorsitzende der Gesellschaftsversammlung vertritt diese gegenüber der Komplementärge-

sellschaft und der Geschäftsführung der Komplementärgesellschaft. 
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IV. Jahresabschluss, Ergebnisverteilung, Entnahmen 

§ 10 

Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

1. Die Geschäftsführung hat so rechtzeitig vor Beginn des Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan, 

bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Investitions- sowie dem Stellenplan, aufzustellen, dass die 

Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres ihre Zustimmung erteilen kann. Der 

zeitliche Rahmen orientiert sich an der Haushaltsplanaufstellung der Stadt Herzogenrath. 

 

2. Daneben ist von der Geschäftsführung eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen und ggf. jähr-

lich fortzuschreiben. Diese Vorausschau ist der Gesellschafterversammlung zur Kenntnis zu ge-

ben. 

 

3. Des Weiteren sind der Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung spätestens drei Wo-

chen vor Beschlussfassung der Verwaltung der Stadt Herzogenrath vorzulegen. 

§ 11 

Geschäftsjahr, Jahresabschluss 

1) Die Komplementärin hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresab-

schluss für das vorangegangene Geschäftsjahr unter Beachtung der ertragsteuerlichen Re-

geln sowie einen Lagebericht aufzustellen, soweit nicht zwingende handelsrechtliche Best-

immungen oder dieser Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmen. Jahresabschluss und 

Lagebericht sind in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des 

Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. 

 

2) Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nr. 9 des 

Handelsgesetzbuches der Mitglieder der Geschäftsführung sind im Anhang zum Jahresab-

schluss jeweils für jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge 

jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppe unter Aufgliederung nach Komponenten im 

Sinne des § 285 Nr. 9 a) des Handelsgesetzbuches anzugeben. 

 

3) Die Komplementärin hat den festzustellenden Jahresabschluss, den Lagebericht und den Prü-

fungsbericht unverzüglich sämtlichen Gesellschaftern mindestens zwei Wochen vor der or-

dentlichen Gesellschafterversammlung in Kopie zu übermitteln.  

 

4) Werden der einkommensteuerlichen einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung Bi-

lanzansätze zugrunde gelegt, die vom Jahresabschluss im Sinne des Abs. 2 abweichen, so ist 

der Jahresabschluss mit diesen Bilanzansätzen maßgeblich.  

 

5) In dem Lagebericht ist zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerrei-

chung Stellung zu nehmen.  
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§ 12 

Ergebnisverteilung, Kontenführung 

1) An einem Gewinn sowie an einem Verlust nehmen die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Ka-

pitalanteile teil. Die gesetzlichen Vorschriften über die Haftungsbeschränkung der Komman-

ditisten bleiben unberührt.  

 

2) Für jeden Gesellschafter werden ein festes Kapitalkonto, ein Rücklagenkonto, ein Verlustvor-

tragskonto und ein Darlehenskonto geführt. 

 

3) Die Gewinnanteile sind den Darlehenskonten der Gesellschafter zuzuschreiben, soweit sich 

aus den folgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. Darlehenskonten werden mit dem 

jeweils marktüblichen Zinssatz verzinst. Die Zinsberechnung erfolgt am Jahresende. Die Zin-

sen gelten im Verhältnis der Gesellschafter zueinander als Aufwand bzw. Ertrag. 

 

4) Solange ein Verlustvortrag besteht, ist er durch spätere Gewinne auszugleichen. Erst nach 

seinem Ausgleich können Gewinnanteile dem Rücklagenkonto oder den Darlehenskonten 

zugeschrieben werden. 

 

5) Die Gesellschafter können vor oder bei der Feststellung des Jahresabschlusses mit der Mehr-

heit aller nach dem Gesellschaftsvertrag vorhandenen Stimmen beschließen, dass ein Teil 

des Gewinns dem Rücklagenkonto zugeschrieben werden. 

 

6) Ein Verlust ist bis zur Höhe eines Guthabens auf dem Rücklagenkonto diesem zu belasten, im 

Übrigen auf dem Verlustvortragskonto zu buchen.  

§ 13 

Prüfung 

1) Jahresabschluss und Lagebericht sind in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 

Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften oder in entspre-

chender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu prüfen. Bei der Erstel-

lung des Prüfungsberichtes sind die nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz NRW vorgesehe-

nen Prüfungsfeststellungen zu treffen. Über die Prüfung ist schriftlich zu berichten. Anderes 

gilt, wenn die Aufsichtsbehörde gemäß § 108 Abs. 1 S 2 GO NRW Ausnahmen zulässt. 

 

3) Das Recht der Kommanditisten nach § 166 Abs. 1 HGB, die Richtigkeit des Jahresabschlusses 

unter Einsicht der Bücher und Papiere der Gesellschaft zu prüfen, ist ausgeschlossen, wenn 

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Richtigkeit des Jahresabschlusses, insbesondere sei-

ne Übereinstimmung mit den zwingenden gesetzlichen Bestimmungen und diesem Gesell-

schafsvertrag uneingeschränkt bestätigt hat.  
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4) Die Stadt Herzogenrath hat das Recht, die Geschäftsbücher von einem Wirtschafsprüfer bzw. 

der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung auf eigene Kosten prüfen zu lassen.  

 

5) Der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath stehen die Befug-

nisse und Rechte gemäß §§ 53, 54 und 44 Haushaltsgrundsätzegesetz sowie gemäß §§ 103, 

112 GO NRW zu. Zum Zwecke der Wahrnehmung dieser Befugnisse und Rechte hat die Be-

ratung und Örtliche Rechnungsprüfung ein unmittelbares Unterrichtungsrecht, ein Betre-

tungsrecht der Geschäfts- und Betriebsräume der Gesellschaft sowie das Recht auf Ein-

sichtnahme in die Bücher und sonstige Unterlagen der Gesellschaft. Insbesondere ist den 

Gesellschaftern Auskunft bzw. Einsicht zu gewähren, soweit dies für die Aufstellung eines 

Gesamtabschlusses erforderlich ist. 

§ 14 

Entnahmen 

Jeder Gesellschafter darf Guthaben auf seinem Darlehenskonto jederzeit entnehmen. Überziehungen 

des Darlehenskontos bedürfen eines zustimmenden Beschlusses aller Gesellschafter. 

 

V. Schlussbestimmungen 

§ 15 

Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes 

Die Gesellschafter vereinbaren gemäß § 2 Abs. 3 S. 2 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG 

NRW), dass für die Personalentwicklung und -förderung der Gesellschaft – soweit einschlägig – die 

Ziele des LGG NW berücksichtigt werden.  

§ 16 

Inkrafttreten 

Dieser Vertrag tritt mit Wirkung zum  …………………in Kraft. 

§ 17 

Genehmigungen, Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 

oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung 

der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten 

kommt, was die Gesellschafter gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages ge-

wollte haben würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten. 
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Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform, soweit sie nicht eines Gesellschafterbeschlusses oder notarieller Beurkundung bedürfen. 

Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform. 

 

Ort, Datum 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Unterschrift Unterschrift 



Anlage 3 

Bürgschaftserklärung 

(modifizierte Ausfallbürgschaft) 

 

Die …………………………Bank  

stellt der  

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath (SEH GmbH & Co. KG)  

einen Kredit in Höhe von  

3.000.000 Euro 

(in Worten: drei Millionen Euro) 

gemäß Kreditvertrag Nr. xxxx vom xx.xx.xx zur Verfügung. 

Zur Sicherung der tatsächlichen Kreditinanspruchnahme aus diesem Kreditvertrag 

übernimmt die Stadt Herzogenrath, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath, vertreten 

durch den Bürgermeister, Christoph von den Driesch, die wie folgt modifizierte 

Ausfallbürgschaft 

 

1. Die Bürgschaft erstreckt sich auf den Sollsaldo, Zinsen, Nebenleistungen und 

Kosten bis maximal zum übernommenen Bürgschaftsbetrag in Höhe von 

3.000.000 Euro.  

 

2. Die Bürgschaft wird durch einen Wechsel der Inhaberschaft der Firma des 

Schuldners sowie durch eine Änderung der Rechtsform dieser Firma nicht 

berührt. 

 

 

3. Der Ausfall von Zins- oder Tilgungsbeträgen, sonstigen Kosten oder 

Nebenleistungen oder des zur sofortigen Rückzahlung infolge Kündigung 

fälligen Betrages in Höhe der dann noch nicht bezahlten oder beigetriebenen 

Forderungen gilt als festgestellt, wenn diese Leistung trotz schriftlicher 

Zahlungsaufforderung nicht spätestens sechs Monate nach Fälligkeit 

eingegangen ist.  

 

Der Ausfall gilt ebenfalls als festgestellt, wenn und soweit die 

Zahlungsunfähigkeit des Schuldners 



a. durch vom Schuldner nachweislich und rechtsverbindlich erklärte 

Zahlungseinstellung, oder 

b. Eröffnung des Insolvenzverfahrens, oder 

c. Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das Vermögen des 

Schuldners 

 

erwiesen ist und aus der Verwertung des sonstigen Vermögens des 

Schuldners nennenswerte Erlöse nicht mehr zu erwarten sind. 

 

4. Bei festgestelltem Ausfall kann der Bürge seine Bürgschaftsverpflichtung auch 

durch Eintritt in das Kreditverhältnis anstelle des Schuldners erfüllen. Für eine 

Stundung der Bank gegenüber dem Schuldner ist eine vorherige Zustimmung 

des Bürgen erforderlich.  

 

5. Gerichtsstand und Erfüllungsort für Ansprüche aus dieser Bürgschaft ist 

Aachen. 

 

6. Der Bürge erklärt, dass die für die Bürgschaftsübernahme erforderlichen 

Voraussetzungen (Beschluss des Rates der Stadt Herzogenrath gem. § 41 

Abs. 1 lit. p) GO NRW und Anzeige bei der Kommunalaufsicht) vorliegen, dass 

die Unterzeichner dieser Bürgschaftserklärung zur Vertretung des Bürgen 

berechtigt sind und die rechtlichen Bestimmungen, insbesondere die 

Bestimmung des europäischen Beihilferechts, beachtet wurden. 

  

7. Die Bürgschaft wird mit der Aushändigung an das Kreditinstitut wirksam. 

 

 

Herzogenrath, den xx.xx.xxxx 

 

 

 

 _________________________________ 

(Dienstsiegel) Bürgermeister Christoph von den Driesch  
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